
Antrag 9

Der Bezirkstag möge mit sofortiger Wirkung folgende Änderung der Bezirksordnung 
beschließen:

2.8 Spielverlegungen
(1) Spielverlegungen werden im Rahmen der Bestimmungen in WO/AB G 6 von den 

Spielleitern auf Antrag genehmigt. Die Spielleiter berücksichtigen dabei insbesondere die 
Abstellung von Spielern, Betreuern, Schiedsrichtern und Funktionären zu Veranstaltungen 
des Bezirks oder Veranstaltungen, an denen der Bezirk teilnimmt bzw. bei denen der 
genannte Personenkreis den Bezirk vertritt, soweit dies im Rahmen übergeordneter 
Bestimmungen und einer sportlich einwandfreien Abwicklung des Spielbetriebs möglich ist.

(2) Nachverlegungen sind abweichend von WO/AB G 6.2.4 bis zum letzten Spieltag des   
Rahmenterminplans zulässig.

Begründung

In kleinen Gruppen könnte der letzte Spieltag der Halbrunde bereits Wochen vor dem 
tatsächlichen Ende der Halbrunde liegen, was die für Spielansetzungen verfügbaren 
Wochenenden beschränkt. Durch die Änderung der Ausführungsbestimmungen zur 
Wettspielordnung auf der Januarsitzung des Landesverbandsausschusses steht es dem 
Bezirk nun frei, eine Nachverlegung hinter das letzte angesetzte Spiel einer Halbrunde 
selbst zu regeln.

Für den Bezirksausschuss
Andreas Kopp
Bezirksvorsitzender


